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In Beantworttmg der sei t.ans der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. HÖCHrL und 

Kollegen am 1. Juli 1985 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1479/J beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Einleitend darf ich zunächst darauf verweisen, daß das Bundesministerium 

für Landesverteidigung zum Thema "Turbinentreibstoff" am 22. Juli 1985 eine 

ausfÜhrliche Darstellung des ProblSRkreises veröffentlicht hat; diese Pres

seaussendung ist in der Beilage angeschlossen. Soweit sich hiedurch weitere 

Erläuterungen nicht erübrigen, beantworte ich die gegenständliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu 1: 

Sieht man von den wenigen Ausnahmefällen ab, in denen eine österreichische 

Militännaschine im Ausland betankt werden muß, kanmt eil1 direkter Bezug von 

Flugturbinentreibstoff aus dem Ausland Überhaupt nicht in Betracht. 

Was hLngegen den Import von Flugturbinentreibstoffen - sei es auch aus 

Staaten des Warschauer Paktes - betrifft, so bin ich mangels Überprüfungs

möglichkeiten der jeweiligen Bezugsquellen bzw. -mengen nicht in der Lage, 

diese Frage zu beantworten. 

Zu 2: 

Solche Auslandseinkäufe sind mit den BemÜhungen der Bundesregierung um eine 

Reduzierung des Handelsbilanzdefizits sowie um eine Sicherung der inlän

dischen Arbeitsplätze deshalb voll zu vereinbaren, weil diese Aufträge -
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jeweils unter Beachtung der GnLDdsätze der SparsillW~eit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit sowie der diesbezüglichen Ausschreibungsrichtlinien und 

internationaler Wirtschaftverträge - ausschließlich an inländische Unter

nehmen vergeben werden. 

Zu 3: 

Ich bitte um Verständnis, daß ich im Rahmen einer Anfragebeantwortung nicht 

in der Lage bin, Über die in der eingangs erwähnten Presseaussendung ent

haltenen Feststellungen hinaus Details Über einschlägige militärische 

Sicherhei tsvorkehrungen bekannt zu geben. Ich darf aber versichern, daß 

derartige Vorkehrungen im erforderlichen Umfang getroffen werden. 

Zu 4: 

Gesetzliche Möglichkeiten zu Pflichtbevorratungen finden sich im Erdöl-Be

vorratungs- und Meldegesetz 1982 bzw. im Energielenkungsgesetz 1982; die 

Vollziehung dieser Bestimmungen fällt in die Zuständigkeit des Bundesmini

sters für Handel, Gewerbe und Industrie. 

DarÜber hinaus werden die Auftragnehmer vertraglich verpflichtet, für das 

österreichische Bundesheer bestimmte Treibstoffmengen ganzjährig bereitzu

halten, wobei Liefermengen und Lieferzeitpunkt jeweilS vom Bundesministe

rium für La...'1desverteidigung festgesetzt bzVl. allenfalls entsprechende 

Deckungskäufe vorgenommen werden. 

Abgesehen von den erwähnten vorsorgemaßnahmen wird auch eine heeres interne 

Treibstoffbevorratung vorgenamnen; so werden jeweils bei Erreichen eines 

auf die Anlaßfälle der militärischen Lm1desverteidigung abgestinunten Mini

malstandes an Treibstoff unverzüglich weitere Betriebsmittel zugeführt, so

daß der für den Einsatz der Fliegerkräfte erforderliche Flugturbinentreib

stoff jederzeit in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. 
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Presse- und Informationsdienst 
r~R.f\JSCHR~[8o:.:"J 

ABZUf ::.R rrGEN: 

An: 

1- APA/ Austria-Presse-Aoentur 11:"721 
2. ORF -HF INachrichtenredaktion 13 17 ~O, L3 20 95 
3. ORF -FS/ Aktueller Dienst 13 36 01. 13 21 72 
4. NEUE KRONEN ZEITUNG 11 ~4 64 11 5699. 11 ~3 27 
5. NFZ und FPO 11 36 10 
6. Medienaoentul" West 13 ~2 '11 

Kopf: 

1. APA: //nlaO f6t,ne2/ 11 /IIÄÄ.l • "' IJU!-'j. "JI nrleli <'!III ........... - 'üm-' - t.rm' 

(Stichw.) LANOESVERTEIDIGUNG /73 Rtg, /V t::-W I~ 1::1' ~~ /ort:: 

2.-6.: 

. WIEN (BMLV) 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung gibt bekannt: 

Aufgrund wiederkehrender unrichtiger Angaben und einer parlamentarischen 
Anfrage Lur Beschaffung von Flugturbinentreibstoff für LuftfahrLeuge des 
österreichischen Bundesheeres teilt das Bundesministerium für Landesverteidi
gung ,wm Sachverhalt mit: 
Im Herbst 1984 wurde eine öffentliche Ausschreibung Lur Deckung des Treib
stoffverbrauches im Jahr 1985 durchgeführt. An der Ausschreibung haben sich 7 
Unternehmen beteiligt, deren FirmensitL in Osterreich liegt. Der Zuschlag 
erfolgte nach den GrundsätLen der Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit und unter Beachtung der Ausschreibungsrichtlinien der ONORM A 
2050, sowie der internationalen Wirtscha ftsverträge EFT 6., EWG, GATT und 
ZOLL. Die Anbote Lweier Firmen schieden wegen LU hoher Preise aus. Für 1985 
hat das Bundesheer mit den Firmen EU-\N und MAR THA Liefen erträge über je 
500 Tonnen, mit AVANTI über 7.333 Tonnen, mit den Firmen BP und SHELL 
über je 300 Tonnen Flugturbinentreibstoff abgeschiossen; insgesamt werden 
8.933 Tonnen angekauft. 
Jeder Lieferant kann seine Be.!Ugsquellen selbst bestimmen bLw. ändern; eine 
Garantieerklärung betreffend ausschließliche Verwendung \on inländischem 
Treibstoff wurde daher weder verlangt noch freiwillig abgegeben. Die Lieferan
ten sind hingegen die Verpflichtung Lur \orrangigen Se lieferung des Bundes
heeres eingegangen, das seinerseits durch laufende chemische Überprüfung die 
Einhaltung der Lieferbedingungen hinsichtlich der ZusammensetLung des Treib
stoffes kontrolliert. 
Aus dem Sachverhalt ist erkennbar, daß das Bundesheer durch streng sachliche 
Vorgangsweise bei der Treibstoffbeschaffung die Interessen der SteuerLahler 
und die militärischen Interessen gewahrt hat. Die auf Gewinnmaximierung 
gerichteten Interessen von Industrielobbies sind L.war verständlich, können aber 
für die Vergabe von Aufträgen durch das Bundesheer nicht maßgebLich sein. 

22. Juli 1985 

Dr. SARTOR~~ M~i~ 
(Schluß) , .h-,.. 
nnnn ~ tOI1~-------'~ 
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